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Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
 
Flächen 2-125a und 2-125b (Kornberg) auf dem Gebiet der Stadt Michelstadt, 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

A  Vorbemerkung 
 
Am 20. März 2014 hatte ich ausführlich auf 13 Seiten zum ersten Vorentwurf des Sachlichen 
Teilplans (Regionaler Flächennutzungsplan) Erneuerbare Energien (RFNP) Stellung 
genommen. In vier Teilen hatte ich konkrete Forderungen formuliert und detailliert 
begründet. Nahezu alle Argumente blieben in ihrem neuen Teilplan unberücksichtigt. Die in 
meinem Schreiben formulierten Einwände halte ich aufrecht, weil sie nach wie vor nicht nur 
zutreffen, sondern noch dringlicher geworden sind, weil mit dem Bau der bisherigen 
Windräder im Odenwald zum weiteren Anstieg der CO2-Belastung durch die 
Stromversorgung beigetragen wurde.   
 
In meinem heutigen Widerspruch beschränke ich mich auf die nach wie vor vorgesehenen 
Flächen 125a und 125b (Kornberg) auf dem Gebiet der Stadt Michelstadt.  
 
 

B  Stellungnahme und Einwände zu den Flächen 125a und 125b (Kornberg) auf dem  
    Gebiet der Stadt Michelstadt 

 
Konkrete Forderung: 
 
Der Bebauung der vorgesehenen Flächen auf dem Kornberg (125a und 125b) mit Wind-
energieanlagen stehen öffentliche Belange entgegen. Der Kornberg ist deshalb aus der 
Flächenplanung heraus zu nehmen.  
 



Begründung: 
 

1. Es fehlen nach wie vor exakte Sichtbarkeitsuntersuchungen zur Beurteilung der 
Beeinträchtigung des historischen Stadtbilds von Michelstadt und der historischen 
Flächen und Wege rund um das Schloss Eulbach. Windenergieanlagen auf dem 
Kornberg direkt oberhalb des Hermannstempels sind sowohl von Michelstadt als 
auch von Erbach fast in voller Höhe sichtbar und nehmen somit eine dominierende 
Position ein. Damit beeinflussen diese Anlagen das Leben von ca. 30.000 Menschen. 
Das ist ein Drittel der Bevölkerung im Odenwaldkreis. Eine professionelle Sichtfeld-
analyse z.B. mit WINDPRO Software könnte die Beeinträchtigung des historischen 
Stadtbilds von Michelstadt zeigen. Es fehlt ein fundiertes Gutachten zu den Aus-
wirkungen von Windrädern auf dem Kornberg auf das Landschaftsbild und den 
Erholungswert des Michelstädter Stadtwalds. Eine „Verunstaltung der Landschafts-
bildes“ im Sinne von § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB“ wird in Analogie zum Morsberg-Urteil 
des Hessischen  Verwaltungsgerichtshofs durch den Bau von Windenergieanlagen 
auch auf dem Kornberg vorliegen. Dies ist besonders gravierend, weil damit die 
Wirkung des historisch wertvollen Stadtbilds von Michelstadt erheblich gestört wird. 
Ein Denkmalensemble mit weltweiter Bekanntheit wird damit zerstört.  
 
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Ablehnung von Windparks auf den 
Taunushöhen und in Münzenberg mit Argumenten bei den Regierungspräsidenten in 
Darmstadt und Gießen durchgesetzt und akzeptiert wurden, die in Michelstadt nicht 
gelten sollen. Dies ist  eine unzulässige Diskriminierung von Michelstadt und seiner 
Bürger. 

 
2. Es fehlt eine fundierte Untersuchung der Auswirkungen des massierten Baus von 

Windenergieanlagen (WEA) auf dem Kornberg auf die Attraktivität der Stadt Michel-
stadt als Wohn- und Gewerbeort. Die Erfahrungen mit WEA in anderen Orten (z.B. im 
Vogelsberg und Hunsrück) zeigen z.B. erhebliche Leerstände von Gewerbeflächen 
und Wohnhäusern. Windparks gelten inzwischen in der öffentlichen Diskussion als 
Leuchttürme ökonomischer Einöde. Diese Wahrnehmung wird erhebliche Auswir-
kungen auf das Leben und Arbeiten im Odenwaldkreis haben. Fundierte Aussagen zu 
den Auswirkungen von Windenergieanlagen auf dem Kornberg auf die Preise von 
Grundstücken und Gebäuden in Michelstadt sind zwingend erforderlich. Gutachten 
erfahrener Immobilienmakler (speziell aus Schleswig-Holstein) sind einzuholen. 
 

3. Es fehlt ein spezifisches vogelkundliches Gutachten zum Kornberg. Der vermutlich 
über 120 Jahre alte Bestand in weiten Bereichen des Kornbergs ist ein Buchen-
Mischwald. In einem Gutachten für die abgelehnte Flächenplanung des 
Odenwaldkreises wird davon ausgegangen, dass bei solchen Beständen ein „Hohes 
suchraumspezifisches Konfliktpotenzial“ gegeben ist. Solche Flächen sollten keine 
Vorrangflächen sein (Vgl. Gutachten PGNU, S. 21).  
 

4. Es fehlen exakte Angaben zum Flächenbedarf für die einzelnen Windenergieanlagen, 
für die Transportwege, für den Leitungs- und Transformatorenbau. Der Schaden für 
den Wald ist nachhaltig. Der betroffene Michelstädter Stadtwald mit seinen 
wertvollen Buchen- und Mischwaldbeständen gilt unter Forstexperten als ökologisch 
relativ hochwertig. Nur ein sehr kleiner Teil der für Windräder und Transportwege 



gerodeten Waldflächen kann wieder aufgeforstet werden (siehe Brandschutz). Dies 
widerspricht dem Ziel der CO2-Vermeidung durch erneuerbare Energien. Aussagen 
von Hessenforst sind wegen des kommerziellen Interesses an der Windkraft wertlos. 
So hat sich z.B. der Leiter von Hessenforst in Michelstadt im Jahr 2014 geweigert, mir 
die Frage nach der Qualität des Waldes am Kornberg zu beantworten. Wörtlich am 
Telefon: „Dazu kann ich keine Aussage machen.“  
 

5. Die Planungen auf dem Kornberg liegen in zwei Wassereinzugsgebieten der Stadt 
Michelstadt. Es ist ein Skandal, dass ihre Behörde in den Hinweisen für die 
Genehmigungsplanung schreibt: „Bezüglich des Trinkwasserschutzes bestehen im 
Vorranggebiet keine besonderen Anforderungen.“ Bodenverdichtungen beim Bau 
von WEA durch Transportwege und Fundamente durchschneiden die Fließrichtung 
des Wassers in Richtung der gefassten Quellen an der früheren Kilianskapelle und 
hinter dem Schwimmbad von Michelstadt. Die Trinkwasserversorgung der Stadt Mi-
chelstadt und die ausreichende Versorgung talabwärts liegender Laubwaldbestände 
werden beeinträchtigt. Außerdem ist die Wasserschüttung für das Michelstädter 
Schwimmbad zu prüfen. 
 

6. Am Kornberg ist die Zustimmung der Denkmalpflege völlig unverständlich, weil dort 
die alte Römerstraße vom Fürstenauer Schloss zum Kastell Eulbach, ein alter Han-
delsweg von Michelstadt nach Miltenberg, der Eulbacher Schlosspark, das Jagd-
schloss Eulbach, mehrere Gedenksteine (Henning-Stein und Ritter-Stein) und 
mehrere Rastplätze mit Denkmalcharakter (u.a. der Hermannstempel, die historische 
Emilienhütte, Spindlers Brünnchen und die Rastanlage am Ritterstein) mitten in der 
Fläche oder unmittelbar in nächster Nähe (zum Teil weniger als 200 m) liegen. Es 
widerspricht den Zielen des Denkmalschutzes, wenn in Entfernungen von teilweise 
weniger als 500 Metern von Denkmälern wie dem Kastell Eulbach, dem Wildpark 
Eulbach und dem Jagdschloss Eulbach gigantische Windenergieanlagen, 
Transportwege, Transformatoren und Leitungsnetze, das heißt industrielle 
Großanlagen, gebaut werden. Auch auf die alte Römerstraße von der Furt an der 
Mümling beim Schloss Fürstenau, durch die alte Hohl, über den Kreuzweg zum Kastell 
Eulbach wird keine Rücksicht genommen. Transportwege und Leitungsnetze zu den 
Windenergieanlagen werden diesen historisch sehr bedeutsamen Weg ebenso 
zerstören wie den unter Wanderern sehr beliebten Wingertsweg von Michelstadt zur 
Gartenwirtschaft Eulbach und den Weg vom Naturparkplatz oberhalb von Weiten-
Gesäß zum Kornberg und nach Eulbach. Herrliche, viel begangene Wanderwege 
durch eine wunderschöne Landschaft mit wertvollen Baumbeständen werden 
zerstört.   
 

7. Es fehlt speziell eine Untersuchung des Kornbergs im Blick auf Anforderungen des 
Denkmalschutzes. Nach BauGB §1 letzter Satz ist die städtebauliche Gestalt und das 
Orts- und Landschaftsbild zu erhalten und zu entwickeln (vergl. auch Denkmal-
schutzgesetz Hessen § 1). Durch die Massierung von gut sichtbaren WKA um die 
beiden Ballungszentren des Odenwaldkreises werden die denkmalgeschützten und 
erhaltenswerten Stadtkerne von Michelstadt und Erbach nachhaltig gestört. Speziell 
der Blick von der B 45 etwa in Höhe von VW Thierolf in Richtung Osten würde die 
Altstadt von Michelstadt vor dem Hintergrund von WEA auf dem Kornberg zeigen. 
Das denkmalgeschützte Ensemble wäre zerstört. Der wirtschaftliche Verlust für das 



Tourismusgewerbe ist evident. Hätte man die nach HLPG erforderlichen Gutachten 
erstellt, wäre die Fläche auf dem Kornberg weggefallen. Das kulturelle Erbe, das uns 
unsere Vorfahren hinterlassen haben, ist ein öffentlicher Belang, der höher zu 
bewerten ist, als die finanziellen Interessen Einzelner.  
 

8. Die Denkmäler innerhalb der Fläche 125a und 125b und unmittelbar an ihrem Rand 
wurden vom Amt für Denkmalpflege mit keinem Wort speziell angesprochen. Dies 
belegt, dass sich dieses Amt tatsächlich wenig Arbeit mit der Stellungnahme gemacht 
hat. Auch die Tatsache, dass einer der Hauptwanderwege des Odenwaldes mit einer 
hohen Besucherfrequenz durch diese Fläche führt, wurde nicht erwähnt. Eine 
derartige Beflissenheit einer Behörde, die für eine lebenswerte Umwelt in hohem 
Maße zuständig ist, hätte ich nicht erwartet. Ihre Aussage: „Es liegen keine Angaben 
der Fachbehörde über Bodendenkmäler im Vorranggebiet vor.“ ist eine unerhörte 
Zumutung. Es sieht so aus, als wären keine Informationen eingeholt wurden. 
 

9. Durch den Bau von Windenergieanlagen auf dem Kornberg wird die Sicherheit der 
Stromversorgung in Michelstadt und darüber hinaus vermindert. Die automatisierten 
und händischen Steuerungsmaßnahmen in Leitwarten zum Ausgleich von Spannungs-
schwankungen im Stromnetz werden mit zunehmender Zahl von Windenenergie-
anlagen schwieriger. Die Zahl der Noteingriffe in die Netzsteuerung wird weiter 
deutlich zunehmen. Wer nach dem Prinzip Hoffnung dies vernachlässigt, handelt 
grob fahrlässig. Hinzu kommt die Gefahr von Cyberkriminalität, weil mit jedem neuen 
Windrad neue Angriffsflächen geschaffen werden. Wer die Gefahren der Digita-
lisierung des Stromnetzes bei gegenwärtig eingesetzten Sicherheitstechnologien 
nicht sieht, ist uninformiert. Alles mit allem in der Stromversorgung zu vernetzen, wie 
dies dem IWES an der Universität Kassel vorschwebt (siehe den dort verfügbaren 
völlig unrealistischen YouTube-Film), eröffnet zahlreiche Einfallstore für Hacker, die 
letzten Endes zu einem großflächigen Black Out führen können. 
 

 
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie meine Einwände, Anregungen und meine Fragen bei 
Ihren weiteren Planungen zu Flächen für die Windenergie in Südhessen berücksichtigen. 

Angesichts der aktuell laufenden totalen Neuausrichtung der Politik zur Energiewende in 
Deutschland ist es ein Gebot der Vernunft, die Flächenplanung auszusetzen. Deshalb fordere 
ich die Einstellung der Flächenplanung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Gudrun und Günter Specht) 

 

PS: Wenn Sie die Ergebnisse meiner intensiven Beschäftigung mit der Energiewende 
interessieren, dann bieten sich folgende www-Seiten an, die in Suchmaschinen unter dem 
Stichwort „Ökostrompolitik“ leicht zu finden sind: 



1. http://de.scribd.com/doc/200191375/Effiziente-Oekostrompolitik 
2. http://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2013/04/Professor-

G%C3%BCnter-Specht-Irrt%C3%BCmer-der-%C3%96kostrompolitik.pdf 
3. http://de.scribd.com/doc/190211909/Sind-Windkraftanlagen-im-Odenwald-sinnvoll 
4. http://www.windparkbirkenau.de/wp-content/uploads/2012/12/Gr%C3%BCnde-

gegen-Windkraft_130814.pdf 

Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne aktuelles statistisches Material, entsprechende Grafiken 
sowie sonstige Untersuchungen zur Beurteilung der Erfolgschancen des weiteren Baus von 
WEA in Süddeutschland zur Verfügung.  

 
 

 
  


